

Übersicht: Ausnahme für Berufsgeheimnisträger nach § 29 BDSG

Der Begriff „Berufsgeheimnisträger“ ist im Kontext des Strafgesetzbuches (§ 203 StGB) zu verstehen. Die dort aufgeführten Berufsgruppen genießen besonderen Schutz aufgrund ihrer gesellschaftlich wichtigen Vertrauensstellungen. Nach § 203 Abs. 1, 2 StGB handelt es sich konkret um folgende Berufsgruppen:

➤ Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehöriger eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert
➤ Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung
➤ Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter
➤ Organ oder Mitglied eines Organs einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Berufsausübungsgesellschaft von Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten, einer Berufsausübungsgesellschaft von Rechtsanwälten oder europäischen niedergelassenen Rechtsanwälten oder einer Berufsausübungsgesellschaft von Patentanwälten oder niedergelassenen europäischen Patentanwälten im Zusammenhang mit der Beratung und Vertretung dieser Gesellschaften
➤ Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer anerkannten Beratungsstelle
➤ Mitglied oder Beauftragter einer anerkannten Beratungsstelle nach §§ 3 und 8 Absatz 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes
➤ staatlich anerkannter Sozialarbeiter oder staatlich anerkannter Sozialpädagoge
➤ Angehöriger eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle
➤ Amtsträger oder europäischer Amtsträger
➤ für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete
➤ Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt
➤ Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates
➤ öffentlich bestellter Sachverständiger, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten aufgrund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist
➤ Person, die zur Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflichten bei wissenschaftlichen Forschungsvorhaben aufgrund eines Gesetzes förmlich verpflichtet wurde
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